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Auttraggeber 

NAME{N) /FIRMA 

ADRESSE(N) 

TELEFON 

GEBURTSDATUM 

E-MAIL 

Verm ittl u ngsa uftrag 
Schlichter Maklervertrag 

Verkauf /Vermietung/Verpachtung 

Der Auftraggeber ist Verbraucher? D Ja D Nein 

Der Auftraggeber ist über dieses Objekt als D Eigentümer D _________ verfügungsberechtigt / D vom Verfügungsberechtigten 

bevollmächtigt und haftet für die Verbindlichkeiten aus dieser Vereinbarung. 

D Der Auftraggeber {Vermieter) ist Erstauftraggeber i. S. d. § 17 a MaklerG {Vermittlung von Wohnungsmietverträgen). 

Der Makler ist in diesem Fall einseitig nur für den Vermieter tätig. 

D Entsprechend dem bestehenden Geschäftsgebrauch kann der Makler als Doppelmakler tätig sein und ist als solcher tätig. 

D Der Auftraggeber stimmt zu, dass der Makler das vertragsgegenständliche Objekt mit Maklerkollegen in einem Gemeinschaftsgeschäft 

bearbeiten kann. 

Auftragsbedingungen 

Der Immobilienmakler wird mit der Vermittlung D des Verkaufes D der Vermietung D der Verpachtung des nachstehend beschriebenen 

Objektes zu den angeführten Bedingungen beauftragt. 

Vermittlungsobjekt 

ART DES OBJEKTES EZ 

GST.-N R. KG 

ADRESSE 

Verhandlungsbasis 

D Kaufpreis inkl. Lasten: Euro _______ _ D zzgl. 20 % USt. 

D monatl. Gesamtmietzins/ -pachtzins (inkl. BK und USt.): Euro _____ _ 

D weitere Vertragskonditionen (Beschreibung siehe Objektdatenblatt): 

D monatl. Nettomietzins/ -pachtzins: Euro _____ _ 

Dieser Auftrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann jederzeit von beiden Seiten ohne Angaben von Gründen gekündigt werden. Die Auf­

kündigung hat keine Auswirkungen auf jene Rechtsgeschäfte, für die der Makler bis zum Zeitpunkt der Aufkündigung bereits verdienstlich tätig war, 

sofern das vermittelte Rechtsgeschäft (auch nach erfolgter Aufkündigung) zustande kommt. 

Provisionsvereinbarung 

Der Auftraggeber verpflichtet sich zur Bezahlung der nachstehenden Provision für den Fall, dass er mit dem vom Immobilienmakler namhaft gemachten 

Interessenten das vorgenannte Rechtsgeschäft abschließt. Die Provision gebührt dem Makler auch, wenn er in anderer Weise als durch Namhaftmachung 

(z.B. durch vermittelnde Tätigkeit) verdienstlich tätig geworden ist. Die Provision ist mit der Rechtswirksamkeit des vermittelten Geschäfts fällig. 

Abgeberprovision - Provisionshöhe 

____ % des im Kaufvertrag vereinbarten Kaufpreises inkl. Lasten, zzgl. gesetzl. USt., 

____ Bruttomonatsmietzinse (Gesamtmietzins ohne USt.), zzgl. gesetzl. USt., 
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